
Anlage A 
 
 

Mitteilung gemäß § 2 Subventionsgesetz 
über die subventionserheblichen Tatsachen 

(Stand 20.04.2023) 
 

I. Subventionserhebliche Tatsachen 
 
 
Hierunter fallen diejenigen Tatsachen, die dem Bundesverwaltungsamt (BVA) bei der Durch-
führung des Fördervorhabens nach den Bestimmungen des Leistungsbescheides nebst Anla-
gen mitzuteilen sind.  
Subventionserheblich sind ferner insbesondere die Tatsachen im Schlussbericht. Hierzu ge-
hören auch alle seine Angaben belegenden Nachweise, insbesondere Jahresabschlüsse und 
die Nachweise sämtlicher coronabedingten Beihilfen, unabhängig vom zugrunde liegenden 
beihilferechtlichen Rahmen (z.B. allgemeine Überbrückungshilfen, KfW Schnellkredite, Sofort-
hilfen des Bundes und der Länder und insbesondere solche, die auf der Bundesregelung Klein-
beihilfen oder der Bundesregelung Fixkosten beruhen, etc.). 
 
Für die Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention werden als 
subventionserheblich im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit § 2 Sub-
ventionsgesetz die folgenden Tatsachen bezeichnet: 
 
 

1. Angaben und Nachweise zur/m Antragssteller/in 
 

- Name 
- Vereinsname/Verbandsname (falls abweichend) 
- Sportart 
- Spielklasse 
- Mannschaft (Frauen/Männer/Mixed) 
- Rechtsform 
- Straße 
- Hausnummer 
- Zusatz  
- PLZ 
- Ort 
- Bundesland 
- E-Mail-Adresse 
- Registerart  
- Registernummer 
- Registergericht 
- Steuernummer bzw. Steuer-ID 
- Zuständiges Finanzamt 
- IBAN 
- BIC 
- Name des Kontoinhabers (falls vom Namen des Vereins/Verbands/Unterneh-

mens abweichend) 
- Vor- und Nachname/n der vertretungsberechtigten Person/en 
- Funktion/en der vertretungsberechtigten Person/en 
- Angabe aller tatsächlichen Eigentümerverhältnisse sämtlicher Unternehmens-

teile, wenn der Verein/Verband/das Unternehmen Teil einer Unternehmens-
gruppe ist. 

 
 



 
2. Angaben und Nachweise zum/zur Bevollmächtigten 

 
- Vorname 
- Name 
- Funktion 
- Name der Kanzlei/Firma/Gesellschaft/etc. 
- Straße 
- Hausnummer 
- Zusatz 
- PLZ 
- Ort 
- E-Mail-Adresse 
- Bevollmächtigung 

 
3. Angaben und Nachweise zu gewährten Coronahilfen für den Profisport 2022 

 
- Angaben und Nachweise zu Ticketeinnahmen (ohne Umsatzsteuer), die der an-

tragsstellende Verein/Verband/das antragstellende Unternehmen aus dem Ver-
kauf von Eintrittskarten als Veranstalter, Mitveranstalter oder Teilnehmer von 
Liga- und Pokalveranstaltungen selbst oder durch Handelsvertreter erzielt hat.  

a. Ticketeinnahmen (ohne Umsatzsteuer) in Euro für den Zeitraum vom 
1. Januar bis 31. März 2019 der Mannschaft, für die der Antrag gestellt 
wird. 

b. Ticketeinnahmen (ohne Umsatzsteuer) in Euro für den Zeitraum vom 
1. Januar bis 31. März 2022 der Mannschaft, für die der Antrag gestellt 
wird. 

- Angaben und Nachweise zu Umsatzverlusten, die der antragsstellende Ver-
ein/Verband/das antragstellende Unternehmen infolge von Corona erlitten hat. 

a. Monatliche Umsätze in Euro, für den Zeitraum 1. Januar bis 31. März 
2019 

b. Monatliche Umsätze in Euro, für den Zeitraum 1. Januar bis 31. März 
2022 

- Angabe und Nachweise, ob die Mannschaft im Zeitraum 1. Januar bis 31. März 
2022 von einem Auf- bzw. Abstieg betroffen war. 

- Höhe der Bewilligungssumme 
- Nachweis/e über eine (Teil-)Rückzahlung/en 

 
4. Angaben und Nachweise zu anderen in Anspruch genommenen Beihilfeprogram-

men des Bundes und der Länder, die im Zusammenhang mit der Covid-19-Pande-
mie stehen 
 
- insbesondere die Angabe aller Beihilfen, die der Abmilderung der durch die CO-

VID-19-Pandemie entstandenen wirtschaftlichen Folgen dienen 
- Name der Bewilligungsstelle 
- Bezeichnung des Förderprogramms 
- beihilferechtliche Grundlage laut Bescheid 
- Höhe der Mittel 
- Leistungszweck, in dessen Rahmen die Fördermaßnahme gewährt wurde 
- Leistungszeitraum 
- Nachweis/e über eine (Teil-)Rückzahlung/en 

 
5. Angaben und Nachweise zum wirtschaftlichen Handeln im Jahr 2022 über 

 
- ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr 
- die Höhe des erwirtschafteten Gesamtgewinns/-verlusts im Kalenderjahr 2022 



- das Jahresergebnis der Jahre 2019 und 2022 (inkl. evtl. Nebenrechnungen) 
6. Angaben und Nachweise zur wirtschaftlichen Entwicklung, 

 
- dass der antragstellende Verein/Verband/das antragstellende Unternehmen 

sich am 31. Dezember 2019 nicht in finanziellen Schwierigkeiten im Sinne der 
Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung1 befunden hat.  

- dass der antragstellende Verein/Verband/das antragstellende Unternehmen im 
Zeitpunkt der Antragsstellung und bis zur Bewilligung der Billigkeitsleistung kei-
nen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat oder sich in 
einem laufenden Insolvenzverfahren befand.2  

- dass der antragstellende Verein/Verband/das antragstellende Unternehmen 
keine Rettungsbeihilfen in Anspruch genommen hat. 

- dass der antragstellende Verein/Verband/das antragstellende Unternehmen 
keine Umstrukturierungsbeihilfen in Anspruch genommen hat.  

- dass der antragstellende Verein/Verband/das antragstellende Unternehmen 
sich verpflichtet hat, ab dem Zeitpunkt der Bewilligung bis zum Ablauf des Be-
willigungszeitraumes auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. 

- dass der antragstellende Verein/Verband/das antragstellende Unternehmen 
selbst Sparmaßnahmen eingeleitet hat. 

- dass Investitionen im Kalenderjahr 2022 nur getätigt wurden, wenn sie unab-
weisbar und unaufschiebbar waren. 

- ob und in welcher Höhe Rücklagen im Kalenderjahr 2022 gebildet wurden. 
 

7.  Sonstige Erklärungen zur Schlussabrechnung 
 
- Eidesstattliche Versicherung 
- Bestätigung der Erklärung der vertretungsberechtigten Person des Vereins/Ver-

bands/Unternehmens, dass zur Kenntnis genommen wurde, dass es sich bei 
sämtlichen Angaben, Erklärungen und Nachweisen auch im Rahmen der 
Schlussabrechnung um subventionserhebliche Tatsachen handelt. 

- Erklärung, dass sämtliche Angaben anhand von geeigneten Unterlagen geprüft 
wurden. 

- Bestätigung, dass der antragstellende Verein/Verband/das antragstellende Un-
ternehmen in den Jahren 2019 und 2022 jeweils nicht mehr als 249 Mitarbei-
tende beschäftigt hat. 

- Bestätigung der Erklärung der vertretungsberechtigten Person des Vereins/Ver-
bands/Unternehmens, dass keine Billigkeitsleistungen in Steueroasen abflie-
ßen und die Auflagen der Ziffer 5.3 der Billigkeitsrichtlinie eingehalten werden. 

- Bestätigung der Erklärung der vertretungsberechtigten Person des Vereins/Ver-
bands/Unternehmens, dass die Billigkeitsleistung nicht zweckwidrig an Dritte 
weitergeleitet wurde. 

- Bestätigung der Erklärung der vertretungsberechtigten Person des Vereins/Ver-
bands/Unternehmens, dass die Billigkeitsleistung in den Sport fließt bzw. den 
Mannschaften des Vereins/Verbands/Unternehmens zugutekommt. 

- Bestätigung der Zustimmung der vertretungsberechtigten Person des Ver-
eins/Verbands/Unternehmens, dass das BVA die personenbezogenen Daten 
und Betriebs- bzw. Geschäftsgeheimnisse, die dem BVA im Rahmen des An-
tragsverfahrens bekannt geworden sind und die dem Schutz des verlängerten 
Steuergeheimnisses unterliegen, den Strafverfolgungsbehörden mitteilen darf, 
wenn Anhaltspunkte für einen Subventionsbetrug vorliegen. 

- Bestätigung der Erklärung der vertretungsberechtigten Person des Vereins/Ver-
bands/Unternehmens, dass sie die Befugnis des BVA kennt, von Finanzbehör-
den Auskünfte über den Antragsteller einholen zu dürfen, soweit diese für die 
Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Erstattung, Weitergewährung oder 
das Belassen der Billigkeitsleistung erforderlich sind (§ 31a der Abgabenord-
nung). 



- Bestätigung der Erklärung der vertretungsberechtigten Person des Vereins/Ver-
bands/Unternehmens, dass ihr die Übermittlung der betreffenden Daten an die 
Finanzverwaltung nach Maßgabe der Abgabenordnung und der Mitteilungsver-
ordnung bekannt ist. 

- Bestätigung der Erklärung der vertretungsberechtigten Person des Vereins/Ver-
bands/Unternehmens, dass sie mit der Veröffentlichung der ihr nach dieser 
Richtlinie bewilligten Hilfen einverstanden ist. 
 
 

II. Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten  
 

 
Subventionserhebliche Tatsachen sind schließlich Rechtsgeschäfte oder Handlungen unter 
Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit einer beantragten Billig-
keitsleistung (vgl. § 4 des Subventionsgesetzes). 
„Missbrauch“ ist dabei jede Verwendung einer den gegebenen Tatsachen und Verhältnissen 
unangemessenen Gestaltungsmöglichkeit, um die Billigkeitsleistung selbst oder für einen an-
deren in Anspruch zu nehmen, obwohl dies dem Zweck der Billigkeitsleistung widerspricht. 
Dies ist namentlich dann anzunehmen, wenn die förmlichen Voraussetzungen der Billigkeits-
leistung in einer dem Zweck der Billigkeitsleistung widersprechenden Weise künstlich geschaf-
fen werden. 
 

Fußnoten 

1 Im Sinne des Artikels 2 Nummer 18 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission 
vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit 
dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1). 

2 Abweichend davon können Beihilfen für kleine und Kleinstunternehmen (im Sinne des An-
hangs I der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung) gewährt werden, die sich am 31. 
Dezember 2019 bereits in Schwierigkeiten befanden, sofern diese Unternehmen nicht Gegen-
stand eines Insolvenzverfahrens nach nationalem Recht sind und sie weder Rettungsbeihilfen 
noch Umstrukturierungsbeihilfen erhalten haben. 

 
 
 
 
Anlage B 

 
Auszug aus dem Strafgesetzbuch 

und dem Subventionsgesetz 
 
 
 
A) Strafgesetzbuch 

 
§ 264 Subventionsbetrug 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

 
1. einer für die Bewilligung einer Subvention zuständigen Behörde oder einer anderen 

in das Subventionsverfahren eingeschalteten Stelle oder Person 



(Subventionsgeber) über subventionserhebliche Tatsachen für sich oder einen an-
deren unrichtige oder unvollständige Angaben macht, die für ihn oder den anderen 
vorteilhaft sind, 

2. einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Rechtsvor-
schriften oder durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention be-
schränkt ist, entgegen der Verwendungsbeschränkung verwendet, 

3. den Subventionsgeber entgegen den Rechtsvorschriften über die Subventionsver-
gabe über subventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt oder 

4. in einem Subventionsverfahren eine durch unrichtige oder unvollständige Angaben 
erlangte Bescheinigung über eine Subventionsberechtigung oder über subven-
tionserhebliche Tatsachen gebraucht. 

 
(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn 

Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter. 
 

1. aus grobem Eigennutz oder unter Verwendung nachgemachter oder verfälschter 
Belege für sich oder einen anderen eine nicht gerechtfertigte Subvention großen 
Ausmaßes erlangt, 

2. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger oder Europäischer Amtsträger 
mißbraucht oder 

3. die Mithilfe eines Amtsträgers oder Europäischen Amtsträger ausnutzt, der seine 
Befugnisse oder seine Stellung mißbraucht. 

 
(3) § 263 Abs. 5 gilt entsprechend. 1*) 
 
(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 ist der Versuch strafbar. 

 
(5) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 leichtfertig handelt, wird mit Freiheitsstrafe 

bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(6) Nach den Absätzen 1 und 5 wird nicht bestraft, wer freiwillig verhindert, dass auf Grund 

der Tat die Subvention gewährt wird. Wird die Subvention ohne Zutun des Täters nicht 
gewährt, so wird er straflos, wenn er sich freiwillig und ernsthaft bemüht, das Gewähren 
der Subvention zu verhindern. 

 
(7) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr wegen einer Straftat nach den 

Absätzen 1 bis 3 kann das Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, und die 
Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, aberkennen (§ 45 Abs. 2). Gegen-
stände, auf die sich die Tat bezieht, können eingezogen werden; § 74a ist anzuwenden. 

 
(8) Subvention im Sinne dieser Vorschrift ist 
 

1. eine Leistung aus öffentlichen Mitteln nach Bundes- oder Landesrecht an Betriebe 
oder Unternehmen, die wenigstens zum Teil 

a) ohne marktmäßige Gegenleistung gewährt wird und 
b) der Förderung der Wirtschaft dienen soll; 

2. eine Leistung aus öffentlichen Mitteln nach dem Recht der Europäischen Union, die 
wenigstens zum Teil ohne marktmäßige Gegenleistung gewährt wird.  

 
Betrieb oder Unternehmen im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 ist auch das öffentliche Unterneh-
men. 

 
(9) Subventionserheblich im Sinne des Absatzes 1 sind Tatsachen, 
                                                
1*) § 263 Abs. 5: Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer den Betrug als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten 
Begehung von Straftaten nach den §§ 263 bis 264 oder 267 bis 269 verbunden hat, gewerbsmäßig begeht. 



 
1. die durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes von dem Subventionsgeber als 

subventionserheblich bezeichnet sind oder 
2. von denen die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder 

das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils gesetzlich oder 
nach dem Subventionsvertrag abhängig ist. 

 
 
B) Subventionsgesetz 
 
§ 3 Offenbarungspflicht bei der Inanspruchnahme von Subventionen 
 
(1) Der Subventionsnehmer ist verpflichtet, dem Subventionsgeber unverzüglich alle Tatsa-

chen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme 
oder dem Belassen der Subvention oder des Subventionsvorteils entgegenstehen oder für 
die Rückforderung der Subvention oder des Subventionsvorteils erheblich sind. Besonders 
bestehende Pflichten zur Offenbarung bleiben unberührt. 

 
(2) Wer einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Gesetz oder 

durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention beschränkt ist, entgegen der 
Verwendungsbeschränkung verwenden will, hat dies rechtzeitig vorher dem Subventions-
geber anzuzeigen. 

 
 
§ 4 Scheingeschäfte, Mißbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten 
 
(1) Scheingeschäfte und Scheinhandlungen sind für die Bewilligung, Gewährung, Rückforde-

rung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventions-
vorteils unerheblich. Wird durch ein Scheingeschäft oder eine Scheinhandlung ein anderer 
Sachverhalt verdeckt, so ist der verdeckte Sachverhalt für die Bewilligung, Gewährung, 
Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen der Subvention oder des Subventi-
onsvorteils maßgebend. 
 

(2) Die Bewilligung oder Gewährung einer Subvention oder eines Subventionsvorteils ist aus-
geschlossen, wenn im Zusammenhang mit einer beantragten Subvention ein Rechtsge-
schäft oder eine Handlung unter Mißbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten vorgenommen 
wird. Ein Mißbrauch liegt vor, wenn jemand eine den gegebenen Tatsachen und Verhält-
nissen unangemessene Gestaltungsmöglichkeit benutzt, um eine Subvention oder einen 
Subventionsvorteil für sich oder einen anderen in Anspruch zu nehmen oder zu nutzen, 
obwohl dies dem Subventionszweck widerspricht. Dies ist namentlich dann anzunehmen, 
wenn die förmlichen Voraussetzungen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils in 
einer dem Subventionszweck widersprechenden Weise künstlich geschaffen werden. 

 
 
§ 5 Herausgabe von Subventionsvorteilen 
 
(1) Wer einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Gesetz oder 

durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention beschränkt ist, entgegen der 
Verwendungsbeschränkung verwendet und dadurch einen Vorteil erlangt, hat diesen dem 
Subventionsgeber herauszugeben. 

 
(2) Für den Umfang der Herausgabe gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 

über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung entsprechend. Auf den Weg-
fall der Bereicherung kann sich der Herausgabepflichtige nicht berufen, soweit er die Ver-
wendungsbeschränkung kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

 



(3) Besonders bestehende Verpflichtungen zur Herausgabe bleiben unberührt. 


